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Zitat von Valerianus

Das Gesetz ist zum Schutz des Arbeitnehmers gedacht

Jein! Du hast recht, das der Arbeitsgeber so den Urlaub nicht stückeln darf, andererseits dient
der Urlaub dazu, die Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers zu erhalten, daher ist der
Arbeitsnehmer quasi dazu "verpflichtet", sich zu erholen, wozu nach Ansicht des Gesetzgebers
und der Arbeitsgerichte ein zusammenhängender Urlaub notwendig ist. Diesen Fall haben wir
übrigens auch gerade mit einer Schulsekretärin, die ihren Urlaub stückeln wollte, und dies nun
untersagt bekam. Interessanterweise ergibt sich daraus aber nicht, dass man als Arbeitnehmer
seinen Urlaub nehmen muss, was das ganze natürlich wieder etwas unsinnig macht.
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